
Zeitschrift: Schweizer Soldat : Monatszeitschrift für Armee und Kader mit FHD-
Zeitung

Herausgeber: Verlagsgenossenschaft Schweizer Soldat

Band: 52 (1977)

Heft: 12

Vorwort: Vorwort des Redaktors

Autor: Herzig, Ernst

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine
Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in
der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen
von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur
mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation
L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les
éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications
imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée
qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use
The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or
websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 17.04.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=en


Vorwort
des
Redaktors

Towaritsch Russki und der Unterschied

Se non e vero, e ben trovato. — Man sagt, dass sich
an einem diplomatischen Empfang in Bern Towaritsch
Russki und Herr Schweizer angeregt über das Wesen
der Demokratie unterhalten hätten. Es soll dabei Herr
Schweizer, um seinem Gesprächspartner das bei uns
gültige Ausmass bürgerlicher Freiheiten zu verdeutlichen,

folgendes Beispiel angeführt haben: «Wenn
ich wollte, lieber Towaritsch Russki, könnte ich jetzt
auf den Bundesplatz gehen und angesichts des
Parlamentsgebäudes ausrufen: „In der schweizerischen
Landesregierung sitzen lauter Halunken!", und kein
Polizist würde sich deswegen auch nur umdrehen.
Das darf man bei uns, und wir nennen das Redefreiheit!»

— Towaritsch Russki soll darauf lauthals gelacht
haben: «Abärr Briederchen liebes, darf ich auch in

Sowjetunion! Kann ich in Moskau jederzeit vor Kreml
stehen und rufen: „Schwäizerische Landäsregierung
sind lauter Halunken!", und käin Milizionär wird Hand

gegen mich rühren! Ist käin Unterschied!»

Nun, wir wissen es besser. Ist halt doch äin
Unterschied! Demokratische Freiheit hier und demokratische

Freiheit dort sind zwei Paar Stiefel. Wenn
Towaritsch Russki auf dem Roten Platz in Moskau
oder sonstwo im unendlich grossen Russland irgendeine

Regierung aus dem «imperialistischen» Lager
(glücklicherweise ist die Auswahl noch gross!) als
Halunken beschimpft, wird ihm sicherlich nichts zu-
stossen — im Gegenteil. Wohlwollend wird ihm der
Milizionär auf die Schulter klopfen: «Choroscho!
Recht hast du, Genosse!» — Würde Russki aber in

einem Anfall von Wahnsinn oder Lebensmüdigkeit
die sowjetische Regierung auf so ungehobelte Art
insultieren, dürfte ihm der gleiche Milizionär mit
Knüppel und geübtem Schmerzgriff blitzschnell
beibringen, wie man dortzulande über die bürgerlichen
Freiheiten denkt. Solch handfeste Belehrung freilich

könnte auch ausserhalb Russlands geschehen — in
Staaten zum Beispiel, wo man entweder mit
«Volksdemokratie» firmiert oder sonstwie schlicht und
einfach die freiheitlichen Bürgerrechte auf Null reduziert
hat.

Aber es brauchen ja nicht nur Insulte zu sein, um
Towaritsch Russki zu beweisen, dass wir unter Demokratie

etwas völlig anderes verstehen als er. Bei uns
ist es erlaubt, die verfassungsmässig garantierten
Freiheiten oft bis an die Grenzen von Geduld und
Toleranz zu strapazieren. Und sind es nicht zumeist
die hiesigen Anhänger Russkis, die von den gebotenen

Möglichkeiten in einem Masse Gebrauch machen,
das einer Degradierung der demokratischen Freiheiten

zur Narrenfreiheit gleichzusetzen ist? Mit Wort
und Schrift darf man in der Schweiz die Regierung
zum Teufel wünschen, die Abschaffung der Armee
fordern und die Revolution zugunsten der Diktatur
predigen. Wer solches tut, braucht sich nicht zu fürchten

vor dem Polizeiknüppel, muss sich nicht im Untergrund

verstecken, und sein Puls wird nicht schneller
schlagen, wenn etwa zu ungewohnter Zeit die
Türglocke klingelt. Das alles darf man tun, auch wenn
die Regierung daran keine Freude hat, auch wenn
die Repräsentanten der Armee deswegen in Harnisch
geraten, auch wenn vielen Mitbürgern solches Revo-

iuzzergeschrei sauer aufstösst.

Was aber für die Minderheit politischer Extremisten
bei uns recht ist, wäre für demokratisch gesinnte und

freiheitsdurstige Menschen im Schatten der Diktatur
Marschall Breschnews lebensgefährlich. Das, Towaritsch

Russki, macht den Unterschied! Dass er weiter
und auf immer bestehen bleibe, muss unser stetiges
Anliegen sein.

Ernst Herzig

Für die bevorstehenden Feiertage entbieten wir allen Lesern, Mitarbeitern und Inserenten die besten Wünsche.
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